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Betreuerbestellung nnerhalb VOrT'T)

Urdensgemeinschaften

Eın ın der OÖffentlichen und rec  ıcCchen Struktur VO Ordensgemeinschaften
Diskussion kaum hbetrachtetes ema selbst, AIie für OQıe ege-un Betreu-
1st dIie eSgEe-UnN:! betreuungssituation ungssıtuatlon selbstständı Vorkehrun-
VO Ordensangehörigen. 1ese gen getrofIfen en und auch weIlter-
nächst abseıltig wWwIrkende eman (1 — hın rTeffen werden. Nichtsdestotrotz

der 1C auf OQie rFec  ıchenhält Jedoch Adurchaus Bedeutung, WEnnn

INa  — siıch vergegenwärtigt, Qass ın Grundlagen. Für Ae Gesellschaft QU DBer-
Deutschland Menschen ın halb VO  — Klostermauern 1st Qies auch
(katholischen)] Ordensgemeinschaften deswegen interessant, we]l 1 Ordens-
en Stand 31.17 2014, http://www. gemeinschaftlichen, klösterlichen Um-
orden.de/presseraum/zahlen-fakten feld demographische Tendenzen VOI-

statistik-maennerorden/ SOWIE http:// wesgenomme werden, Q1ıe der
www.orden.de/presseraum/ zahlen-fTak- Gesellschaft och hbevorstehen. SO Sind
ten/statistik-frauenordenl). ass Aiıes ın ın den zahlenmäßig hbedeutenderen
der OÖffentlichkeit kaum wahrgenom- Frauenorden der OÖrdensmitglieder
I1NEeCN wIird, 16© nıcht zuletzt der äalter als TE (S. 0.) Be]l den Män- SI683
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Ein in der öffentlichen und rechtlichen 

Diskussion kaum betrachtetes Thema 

ist die Pflege-und Betreuungssituation 

von Ordensangehörigen. Diese zu-

nächst abseitig wirkende Thematik er-

hält jedoch durchaus Bedeutung, wenn 

man sich vergegenwärtigt, dass in 

Deutschland ca. 22.000 Menschen in 

(katholischen) Ordensgemeinschaften 

leben (Stand 31.12. 2014, http://www.

orden.de/presseraum/zahlen-fakten/

statistik-maennerorden/ sowie http://

www.orden.de/presseraum/ zahlen-fak-

ten/statistik-frauenordenl). Dass dies in 

der Öffentlichkeit kaum wahrgenom-

men wird, liegt nicht zuletzt an der 
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Struktur von Ordensgemeinschaften 

selbst, die für die Pflege-und Betreu-

ungssituation selbstständig Vorkehrun-

gen getroffen haben und auch weiter-

hin treffen werden. Nichtsdestotrotz 

lohnt der Blick auf die rechtlichen 

Grundlagen. Für die Gesellschaft außer-

halb von Klostermauern ist dies auch 

deswegen interessant, weil im ordens-

gemeinschaftlichen, klösterlichen Um-

feld demographische Tendenzen vor-

weggenommen werden ,  d i e  de r 

Gesellschaft noch bevorstehen. So sind 

in den zahlenmäßig bedeutenderen 

Frauenorden 84% der Ordensmitglieder 

älter als 65 Jahre (s. o.). Bei den Män-



nerorden 1st OQıe Tendenz hnlich 1ler miıtglieder ın Ce1iner Betreuungsverfügung
zeiIchnet sich 41S0O en 1m Vergleich ZU!T als eireuer vorgeschlagen. DIiesen
Gesellschaft och eiInmal drnngenderer Vorschlag hat ach 189 / RGB dQas
Bedarf VO  — Rechtsklarher ah Betreuungsgericht he] der Auswahl E1-

NICSs Betreuers berücksichügen.
Problemstellung

Il Anwendbarkeit des
Konkret So11 vorliegend die ra he- 1897 111 BGB auf
leuchtet werden, 1INWIEeWEIT Qie FI1ıN- Ordensgemeinschaftenschränkungen des 189 / 111 RGB auf
Ordensgemeinschaften anwencdchbar SINd. Demnach 1st der ra nachzugehen, obh
Demnach Qüurfen ersonen nıcht mıt der Qiese Kegelungen ausnahmslos auf ()r-
bBetreuung anderer ersonen efasst densgemelnschaften nwendh SINdJ.
werden, Ae e1nem Heım, e1iner AÄAn- Dem stehen ach Ansıcht des Verfassers
stalt Oder sonstigen Einrichtung ın E1- gewichüge Gründe
NC Abhängigkeıltsverhältnıis Oder e1ner
sonstigen Beziehung stehen. In Tatbestand
vIielen Klöstern un Ordensgemein-
schaften hbestehen eigene Pflegeheime a} Anstalt, Heim Ooder sonstige Finrich-
oder zumındest -sSTatllonen Nach dem [ung Zunächst der Wortlaut des
Wortlaut der Orm ware der Jeweillige 189 / I1{ BGB dQas Vorhandenseimn e1iner
Leıiter des e1ms hzw. der Statlon hbzw. Anstalt, C1INES e1ms Oder e1ner sonstige
Jeder der ın Ce1nNer sonstigen HBe- Einrichtung VOTAUS. ass AIie Betreu-
ziehung Ad1esem steht, VO  — der recht- ungseinrichtungen ın Ordensgeme1in-
lıchen Betreuung Ce1INES hbetreuenden schaften, vorhanden, e1me, Anstal-
OÖrdensmit  Jleds ausgeschlossen. Fuür ten oder sonstige Einrichtungen 1m
den Fall, Qass Qieser LeIiter oder Sar ınne der Orm darstellen, Aurfte
sämtliche Qort Beschäftigte ebenfalls strıtt der Fall se1n, 1st der Begnit des
Angehörige der Ordensgemeinschaft e1ms ach klarer Aussage des (Jesetz-
SInNd, ware Ce1nNe rechtliche Betreuung gebers doch we1lt anzusehen.? Siınd ın
des Ordensmitglieds Uurc Miıtordens- Ordensgemeinschaften Jedoch keine
mitglieder unmöglich, Qa jJeder Ordens- Betreuungseinrichtungen m1t Heimcha-
ngehönge gerade Uurc SC1INE Ordens- rakter vorhanden, scheiden Alese ()r-
zugehörigkeit ın Beziehung densgemeinschaften AUS dem AÄAnwen-
Qleser Ordensgemeinschaft steht IIe dungsbereic des 189 / I1{ BGB VO  —

auch) rechtliche betreuung VO  — ()r- vorneherein AUS. Für OQıe Bestellung VOTl

densangehörıgen urc andere Ordens- Ordensmitgliedern als eireuer S1DL 0S

emnach keine Hindernisse.*ngehönge entspricht ın vIelen Ordens-
gemelnschaften Jedoch dem VO  — en
Beteili  en Gewünschten.! SO wırd IC — b) Abhängigreitsverhältnis. Nach dem
elmäßı der Oder dIie Jeweillige Höhere Wortlaut des 189 / 111 BGB SsSind erso-
ere, mIıthın belsplelsweise der Pro- NCNn ausgeschlossen, Ae Ce1ner
vinz1al oder der Ab:t, der Jeweiligen ()r- Einrichtung ın einem Abhängigkeits-
densgemelinschaft“ Uurc die Ordens- verhältnıs oder sonstigen Bez1le-84

nerorden ist die Tendenz ähnlich. Hier 

zeichnet sich also ein im Vergleich zur 

Gesellschaft noch einmal dringenderer 

Bedarf von Rechtsklarheit ab.

I. Problemstellung

Konkret soll vorliegend die Frage be-

leuchtet werden, inwieweit die Ein-

schränkungen des § 1897 III BGB auf 

Ordensgemeinschaften anwendbar sind. 

Demnach dürfen Personen nicht mit der 

Betreuung anderer Personen befasst 

werden, die zu einem Heim, einer An-

stalt oder sonstigen Einrichtung in ei-

nem Abhängigkeitsverhältnis oder einer 

sonstigen engen Beziehung stehen. In 

vielen Klöstern und Ordensgemein-

schaften bestehen eigene Pflegeheime 

oder zumindest -stationen. Nach dem 

Wortlaut der Norm wäre der jeweilige 

Leiter des Heims bzw. der Station bzw. 

jeder der in einer sonstigen engen Be-

ziehung zu diesem steht, von der recht-

lichen Betreuung eines zu betreuenden 

Ordensmitglieds ausgeschlossen. Für 

den Fall, dass dieser Leiter - oder gar 

sämtliche dort Beschäftigte - ebenfalls 

Angehörige der Ordensgemeinschaft 

sind, wäre eine rechtliche Betreuung 

des Ordensmitglieds durch Mitordens-

mitglieder unmöglich, da jeder Ordens-

angehörige gerade durch seine Ordens-

zugehörigkeit in enger Beziehung zu 

dieser Ordensgemeinschaft steht. Die 

(auch) rechtliche Betreuung von Or-

densangehörigen durch andere Ordens-

angehörige entspricht in vielen Ordens-

gemeinschaften jedoch dem von allen 

Beteiligten Gewünschten.1 So wird re-

gelmäßig der oder die jeweilige Höhere 

Obere, mithin beispielsweise der Pro-

vinzial oder der Abt, der jeweiligen Or-

densgemeinschaft2 durch die Ordens-

mitglieder in einer Betreuungsverfügung 

als Betreuer vorgeschlagen. Diesen 

Vorschlag hat nach § 1897 IV BGB das 

Betreuungsgericht bei der Auswahl ei-

nes Betreuers zu berücksichtigen.

II. Anwendbarkeit des 
§ 1897 111 BGB auf 
Ordensgemeinschaften 

Demnach ist der Frage nachzugehen, ob 

diese Regelungen ausnahmslos auf Or-

densgemeinschaften anwendbar sind. 

Dem stehen nach Ansicht des Verfassers 

gewichtige Gründe entgegen. 

1. Tatbestand 

a) Anstalt, Heim oder sonstige Einrich-
tung. Zunächst setzt der Wortlaut des § 

1897 III BGB das Vorhandensein einer 

Anstalt, eines Heims oder einer sonstige 

Einrichtung voraus. Dass die Betreu-

ungseinrichtungen in Ordensgemein-

schaften, so vorhanden, Heime, Anstal-

ten oder sonstige Einrichtungen im 

Sinne der Norm darstellen, dürfte un-

strittig der Fall sein, ist der Begriff des 

Heims nach klarer Aussage des Gesetz-

gebers doch weit anzusehen.3 Sind in 

Ordensgemeinschaften jedoch keine 

Betreuungseinrichtungen mit Heimcha-

rakter vorhanden, scheiden diese Or-

densgemeinschaften aus dem Anwen-

dungsbereich des § 1897 III BGB von 

vorneherein aus. Für die Bestellung von 

Ordensmitgliedern als Betreuer gibt es 

demnach keine Hindernisse.4

b) Abhängigkeitsverhältnis. Nach dem 

Wortlaut des § 1897 Ill BGB sind Perso-

nen ausgeschlossen, die zu einer o. g. 

Einrichtung in einem Abhängigkeits-

verhältnis oder sonstigen engen Bezie-



hung stehen. ra  1C 1st hıerbel he]l besteht, 41SO WEEeNnN Qas ZUT betreuung
Ordensgemeinschaften gerade dQas Vor- vorgeschlagene Ordensmitglie keine
legen Ce1INES Abhängigkeitsverhältnisses Leitungsfunktion innehat. 1ese reıin
Oder e1ner sonstigen Beziehung. muttelbar urc dIie leiche OÖrdenszuge-
Ordensmitglieder SINa selhst Teı1l der hörlgkeıt hbestehende Verbindung kann
Ordensgemeinschaft und SOM nıcht kein Abhängıigkeitsverhältnis 15
a  an  1 1 ınne der Norm WIE he1l- 189 / I1T RGB egründen.“
splelswelse Arbeitnehmer. Das Ordens-
m1  1€' übernimmt ach HO8 ( IC Schutzzweck
urc den Inkorporatlionsakt Profess>
dQas Ablegen der Gelübde hbzw. Verspre- Schutzzweck des 189 / I1{ RGB 1sT der
chen der Ehelosigkeıit, des Gehorsams Schutz des Betreuten VOT Interessen-
und der AÄArmut Ae Rechte und iıch- konflikten und der Frhalt Ce1INES ertrau-
ten der Mitgliedschaft ach Art e1INESs ensverhältnısses zwıschen Betreuter
gegenseıltigen ertrags zwıischen MIıt- und Betreutem.? ULE JUGQLUNNUÜN
1€' und Verband Demnach stellt sich
dQas Ordensmitglied vollumfänglich der a} Vermeidung DORN Interessenkonflikten.
Gemeinschaft ZUr Verfügung. 1ese aa) Potenzielle finanzteltle Interessen-
wIederum 1st ZU!T [018 für dQas Ordens- on  1  € Der Schutzzweck der ermel-
m1  1€' verpflichtet.® Auf Tun AMeser dung VO  — Interessenkonflikten 1sT
fundamentalen Eigenheıit der Ordens- mındest ın Cnanzıeller Hinsicht ın
gemelinschaft verbletet sich auch AIie Ordensgemeinschaften ın der e
Annahme e1ner vergleic  arcn S(T1S- schon adurch TTÜLLt, Qass Ae Ordens-
1  en Beziehung.’ 1ese 1SeN- mitglieder QUaA Armutsgelübde hbzw
heiten wIederum Sind urc Qas kırchli- -versprechen Ireiwillig vermögenslos
che Selbstbestimmungsrecht AUS Art SINd. Demnach 1€: OQıe VO  — 189 / I1T
140 1Vm Art. 137 I1{ WRV edeckt. BGB vorausgesetzte Gefahr des Miıss-
18 wIrd auch Uurc Ae weltliche Ver- rauchs der Betreuerstellung 1
Fasstheit vIeler Ordensgemeinschaften VO  — Ordensangehörigen ın der e
als Körperschaft des OÖffentlichen Rechts schon niıcht VOT und 11USS deswegen
bestätigt, ın welchem sich radensSe- auch nıcht gesetzlich erese werden.

1es würde (ür e1ine einschränkendemeinschaften rechtlich Organısleren
können. Ihe Körperschaft des OTfeNnNT1- Auslegung der Orm sprechen ın Fäl-
chen Rechts WIE alternatıv auch der len, ın welchen Uurc Armutsgelübde
erein 1st mitgliedschaftlich verfasst, hbzw. -versprechen hereits der Schutz-

Qass die Mitglieder selhst Teı1l der zweck entfallen 1sT Dem stünde Jedoch
Körperschaft Sind und kein Äänglg- der ('harakter des 189 / 111 BGB als
keitsverhältnıs zwıschen Körperschaft absoluter Ausschlussgrund entgegen. ”
und 1  1€ esteht Miıthın schelidet Ihheser 1sT auch nıcht ın Fällen urch-

brechen, ın welchen auf e1nemen Abhängigkeıitsverhältnıs C1INES (Jes-
lichen) Ordensmitglieds SC1INer ()r- unsch des Betreuten hasılert.!! 1ler
densgemelnschaft AUS. Ebrst recht 111USS hbedarf 0S aher ach AÄAnsıcht des Verfas-
Aiıes gelten, WEnnn zwıischen den Ordens- SCTS e1ner teleologischen Reduktion der
m1  Jedern keine Hilerarchileabstufung Orm für älle, ın welchen der Schutz-
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hung stehen. Fraglich ist hierbei bei 

Ordensgemeinschaften gerade das Vor-

liegen eines Abhängigkeitsverhältnisses 

oder einer sonstigen engen Beziehung. 

Ordensmitglieder sind selbst Teil der 

Ordensgemeinschaft und somit nicht 

abhängig im Sinne der Norm wie bei-

spielsweise Arbeitnehmer. Das Ordens-

mitglied übernimmt nach c. 598 § 2 CIC 

durch den Inkorporationsakt Profess5 - 

das Ablegen der Gelübde bzw. Verspre-

chen der Ehelosigkeit, des Gehorsams 

und der Armut - die Rechte und Pflich-

ten der Mitgliedschaft nach Art eines 

gegenseitigen Vertrags zwischen Mit-

glied und Verband. Demnach stellt sich 

das Ordensmitglied vollumfänglich der 

Gemeinschaft zur Verfügung. Diese 

wiederum ist zur Sorge für das Ordens-

mitglied verpflichtet.6 Auf Grund dieser 

fundamentalen Eigenheit der Ordens-

gemeinschaft verbietet sich auch die 

Annahme einer vergleichbaren – sons-

tigen - engen Beziehung.7 Diese Eigen-

heiten wiederum sind durch das kirchli-

che Selbstbestimmungsrecht aus Art. 

140 GG iVm Art. 137 III WRV gedeckt. 

Dies wird auch durch die weltliche Ver-

fasstheit vieler Ordensgemeinschaften 

als Körperschaft des öffentlichen Rechts 

bestätigt, in welchem sich Ordensge-

meinschaften rechtlich organisieren 

können. Die Körperschaft des öffentli-

chen Rechts - wie alternativ auch der 

Verein - ist mitgliedschaftlich verfasst, 

dh dass die Mitglieder selbst Teil der 

Körperschaft sind und kein Abhängig-

keitsverhältnis zwischen Körperschaft 

und Mitglied besteht. Mithin scheidet 

ein Abhängigkeitsverhältnis eines (jeg-

lichen) Ordensmitglieds zu seiner Or-

densgemeinschaft aus. Erst recht muss 

dies gelten, wenn zwischen den Ordens-

mitgliedern keine Hierarchieabstufung 

besteht, also wenn das zur Betreuung 

vorgeschlagene Ordensmitglied keine 

Leitungsfunktion innehat. Diese rein 

mittelbar durch die gleiche Ordenszuge-

hörigkeit bestehende Verbindung kann 

kein Abhängigkeitsverhältnis iSd § 

1897 III BGB begründen.8

2. Schutzzweck 

Schutzzweck des § 1897 III BGB ist der 

Schutz des Betreuten vor Interessen-

konflikten und der Erhalt eines Vertrau-

ensverhältnisses zwischen Betreuter 

und Betreutem.9

a) Vermeidung von Interessenkonflikten. 

aa) Potenzielle finanzielle Interessen-
konflikte. Der Schutzzweck der Vermei-

dung von Interessenkonflikten ist zu-

mindest in finanzieller Hinsicht in 

Ordensgemeinschaften in der Regel 

schon dadurch erfüllt, dass die Ordens-

mitglieder qua Armutsgelübde bzw. 

-versprechen freiwillig vermögenslos 

sind. Demnach liegt die von § 1897 III 

BGB vorausgesetzte Gefahr des Miss-

brauchs der Betreuerstellung im Falle 

von Ordensangehörigen in der Regel 

schon nicht vor und muss deswegen 

auch nicht gesetzlich geregelt werden. 

Dies würde für eine einschränkende 

Auslegung der Norm sprechen in Fäl-

len, in welchen durch Armutsgelübde 

bzw. -versprechen bereits der Schutz-

zweck entfallen ist. Dem stünde jedoch 

der Charakter des § 1897 III BGB als 

absoluter Ausschlussgrund entgegen.10 

Dieser ist auch nicht in Fällen zu durch-

brechen, in welchen er auf einem 

Wunsch des Betreuten basiert.11 Hier 

bedarf es aber nach Ansicht des Verfas-

sers einer teleologischen Reduktion der 

Norm für Fälle, in welchen der Schutz-



zweck VOT vornherein strukturell nicht soNndere Fragen ach der Aufenthalts-
hbetroffen SC1IN kann. besummung SsSind 1m Rahmen der ()r-
Hintergrund des ahbsoluten Ausschluss- enszugehör1  eit uUurc Qas
srunds War dIie (018 des Gesetzgebers Versprechen des Gehorsams abgedeckt.

der „erne  ıchen eilahren für Wenn en Geschäftsfähiger sich Te1wI1L-
den Betreuten‘“. ! lıg dem Gehorsamsversprechen YT-
Etwas anderes 111USS Jedoch ach AÄAn- wirft, Qas auch dQas ec der Ordensle1i-
Ssicht des Verfassers gelten, WEnnn e1INer- Lung beinhaltet, den Aufenthalts-bzw.
SCITS &e1INe Trelwillig eWa  e und Struk- Tätıgkeitsort des OÖrdensmit  Jleds
turell edingte Vermögenslosigkeit bestimmen, verlert Qas Ordensmi1it-
vorliegt und Aiese auf der anderen e11e 1€ 1 der Betreuungsnotwen-
urc einen Sicherungsmechanısmus digkelt keine weltergehenden Rechte,
kompensiert WITrd. Dergestalt verhält ( als dlejenıgen, auf welche (geschäfts-
sıch he]l Ordensgemeinschaften, Qa OQıe ähig) hereıts Ire1williıg verzichtet hat
Vermögenslosigkeit Ta Gelühde hbzw. Ihe Eingriffsintensität urc dIie Betreu-
Versprechen ın dere konsntubhv für erbestellung 1st mıthın nledriger als OQıe
den STatus OÖrdensmitglie: 1st und VO  — ıhm selhst Treiwillig abgelegten
dererselts dIie Versorgungspflichten der Versprechen 1 Rahmen der Profess
Ordensgemeinschaft dem kompensato-
rsch gegenüberstehen. em handelt b) Vertrauensverhältnis zıpyischen Be-
0S sich he] der Vermögenslosigkeıit des Ireuer und Betreutem Das Vertrauens-
Betreuten &e1INe Ireiwillie getroffene verhältnis, welches urc den kırchen-
Entscheidung. 7usätzlich dem AÄAn- rec  ıchen Inkorporatlonsakt SOWIE dQas
spruch des Ordensmitglieds OQıe en ın Gemeinschaft begründet wIrd,
Gemeinschaft 1st hıerbel auch auf dQas steht demjenigen urc (Jesetz VOTAUS-

GrundverständnIıs e1iner OÖrdensgeme1n- gesetzten Offensichtlich ın nıchts ach
schaft Rücksicht nehmen. Das 18 wırd schon eulıc WEnnn I1Nan OQıe
Grundanliıegen VO Ordensgemein- Irelwillie auTferlegten Einschränkungen
schaften 1st gerade Ae Rücksichtnahme urc OQıe Gelühde hzw. Versprechen der
auf Schwächere und als Tellaspekt ler- rmut, des Gehorsams und der eI0-
VO  — Ae Erhaltung der Handlungsfählg- sigkelt hetrachtet. Da dQas Ordensleben
keıt he]l zunehmender Einschränkung. mIıthın Ce1inNne weIlt CNSgETIE Bindung und
Das OÖrdensmitglied rfährt mıthın aft Qaraus en WEeIT rößeres Vertrauensver-
Ordenszugehörgkeıt 4180 gerade jJenen hältnıs m1t sich nn 1st der Schutz-
Schutz, den 1 weltlichen Bereich der zweck „Vertrauensverhältnis“ 1m weltli-
Gesetzgeber erst statuleren I11USS. chen ınne als Sar überobligatorisch

rfüllt hbetrachten. I eses Argument
bb) Potenzielle unMI1ttelbare Interessen- hält auch der Gegenprobe stand, Indem
on  1  e Abgesehen VO Inanzlellen I1Nan sich vergegenwärtigt, Qass en vVIel

Aiskulhertes Problem der Betreuerbestel-Aspekt esteht auch keine sonstige (1 —

ebliche Gefahr 1 IınNnNe CE1INES unmıt- lung 1 weltlichen Bereich OQıe AL1O—

telbaren‘'® Interessenkonflikts für den NYI und massenhafte Bestellung VOTl

Betreuten, AIie den Schutzzweck des Betreuern auf Tun des Mangels VO  —

189 / 111 BGB hberühren würde. NSDE- ZU!r er  un stehenden ersonen 1st. *86

zweck von vornherein strukturell nicht 

betroffen sein kann.

Hintergrund des absoluten Ausschluss-

grunds war die Sorge des Gesetzgebers 

wegen der „erheblichen Gefahren für 

den Betreuten“.12

Etwas anderes muss jedoch nach An-

sicht des Verfassers gelten, wenn einer-

seits eine freiwillig gewählte und struk-

turell bedingte Vermögenslosigkeit 

vorliegt und diese auf der anderen Seite 

durch einen Sicherungsmechanismus 

kompensiert wird. Dergestalt verhält es 

sich bei Ordensgemeinschaften, da die 

Vermögenslosigkeit kraft Gelübde bzw. 

Versprechen in der Regel konstitutiv für 

den Status Ordensmitglied ist und an-

dererseits die Versorgungspflichten der 

Ordensgemeinschaft dem kompensato-

risch gegenüberstehen. Zudem handelt 

es sich bei der Vermögenslosigkeit des 

Betreuten um eine freiwillig getroffene 

Entscheidung. Zusätzlich zu dem An-

spruch des Ordensmitglieds gegen die 

Gemeinschaft ist hierbei auch auf das 

Grundverständnis einer Ordensgemein-

schaft Rücksicht zu nehmen. Das 

Grundanliegen von Ordensgemein-

schaften ist gerade die Rücksichtnahme 

auf Schwächere und als Teilaspekt hier-

von die Erhaltung der Handlungsfähig-

keit bei zunehmender Einschränkung. 

Das Ordensmitglied erfährt mithin kraft 

Ordenszugehörigkeit also gerade jenen 

Schutz, den im weltlichen Bereich der 

Gesetzgeber erst statuieren muss.

bb) Potenzielle unmittelbare Interessen-
konflikte. Abgesehen vom finanziellen 

Aspekt besteht auch keine sonstige er-

hebliche Gefahr im Sinne eines unmit-

telbaren13 Interessenkonflikts für den 

Betreuten, die den Schutzzweck des § 

1897 III BGB berühren würde. Insbe-

sondere Fragen nach der Aufenthalts-

bestimmung sind im Rahmen der Or-

d e n s z u g e h ö r i g k e i t  d u r c h  d a s 

Versprechen des Gehorsams abgedeckt. 

Wenn ein Geschäftsfähiger sich freiwil-

lig dem Gehorsamsversprechen unter-

wirft, das auch das Recht der Ordenslei-

tung beinhaltet, den Aufenthalts-bzw. 

Tätigkeitsort des Ordensmitglieds zu 

bestimmen, so verliert das Ordensmit-

glied im Falle der Betreuungsnotwen-

digkeit keine weitergehenden Rechte, 

als diejenigen, auf welche er (geschäfts-

fähig) bereits freiwillig verzichtet hat. 

Die Eingriffsintensität durch die Betreu-

erbestellung ist mithin niedriger als die 

von ihm selbst freiwillig abgelegten 

Versprechen im Rahmen der Profess.

b) Vertrauensverhältnis zwischen Be-
treuer und Betreutem. Das Vertrauens-

verhältnis, welches durch den kirchen-

rechtlichen Inkorporationsakt sowie das 

Leben in Gemeinschaft begründet wird, 

steht demjenigen durch Gesetz voraus-

gesetzten offensichtlich in nichts nach. 

Dies wird schon deutlich, wenn man die 

freiwillig auferlegten Einschränkungen 

durch die Gelübde bzw. Versprechen der 

Armut, des Gehorsams und der Ehelo-

sigkeit betrachtet. Da das Ordensleben 

mithin eine weit engere Bindung und 

daraus ein weit größeres Vertrauensver-

hältnis mit sich bringt, ist der Schutz-

zweck „Vertrauensverhältnis“ im weltli-

chen Sinne als gar überobligatorisch 

erfüllt zu betrachten. Dieses Argument 

hält auch der Gegenprobe stand, indem 

man sich vergegenwärtigt, dass ein viel 

diskutiertes Problem der Betreuerbestel-

lung im weltlichen Bereich die zu ano-

nyme und massenhafte Bestellung von 

Betreuern auf Grund des Mangels von 

zur Verfügung stehenden Personen ist.14 
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Durch diesen Umstand kann ein Ver-

trauensverhältnis gerade nicht etabliert 

werden. Das gesamte (weltliche) Betreu-

ungsrecht kann mithin lediglich einen 

gewissen Mindeststandard schaffen.

3. Zwischenergebnis

Somit ist festzuhalten, dass die Betreu-

ung eines Ordensmitglieds durch ein 

anderes Ordensmitglied bereits tatbe-

standlich und auf Grund des Schutz-

zwecks der Norm nicht von § 1897 III 

BGB erfasst ist.

4. Weitere Gesichtspunkte

Über dieses Ergebnis hinaus sprechen 

noch weitere Argumente gegen eine 

Anwendung des § 1897 III BGB auf Or-

densgemeinschaften.

a) Differenzierung der Orden nach Orga-
nisationsform. Die Beantwortung der 

Frage nach der Anwendbarkeit des § 

1897 III BGB hängt auf Grund der un-

terschiedlichsten Ausprägungen von 

Ordensgemeinschaften überdies stark 

von der konkreten Organisationsform 

der jeweiligen Gemeinschaft ab. Dem-

gemäß hat hier eine Differenzierung 

dieser stattzufinden. Alternativ müsste 

eine Betrachtung des jeweiligen Einzel-

falls erfolgen,15 die im Entscheidungs-

alltag der Betreuungsgerichte jedoch 

einen deutlichen Mehraufwand zur 

Folge hätte. Zusätzlich zur Unterschei-

dung danach, ob eine Ordensgemein-

schaft eine eigene Pflegeeinrichtung 

unterhält16 ist dabei auf ihre grundle-

gende Struktur abzustellen.

So stellt einen grundlegenden Unter-

schied in der Ordenswelt die Einteilung 

in so genannte monastische Ordensge-

meinschaften und solcher mit einer 

eher zentralistischen Organisations-

form17 dar, wobei bei ersteren die jewei-

lige Niederlassung rechtlich selbststän-

dig - monastisch - und bei letzteren ein 

räumlich übergreifender „Hauptsitz“ 

besteht, der die Niederlassungen - „zen-

tralistisch“ - mitverwaltet. Bei Ordens-

gemeinschaften - gleich ob monastisch 

oder zentralistisch - ohne eigenen Be-

trieb von Heimen scheidet eine Anwen-

dung mangels Vorliegens „einer An-

s t a l t ,  e i n e s  H e i m s  o d e r  e i n e r 

vergleichbaren Einrichtung“, wie be-

reits erwähnt, schon tatbestandsmäßig 

aus dem Anwendungsbereich des § 

1897 III BGB aus. Von Bedeutung ist die 

Unterscheidung jedoch bei Ordensge-

meinschaften mit eigenem Heimbetrieb. 

So lebt in monastischen Orden der Be-

treute naturgemäß in derselben Einrich-

tung wie der zu Betreuung vorgeschla-

gene Betreuer, in der Regel der Abt der 

Ordensgemeinschaft.

Bei zentralistischen Ordensgemein-

schaften gilt diese Grundsätzlichkeit 

jedoch nicht, da der Betreuer, in der 

Regel der Provinzial, nicht zwingend in 

der Einrichtung lebt, in der der Betreute 

lebt. Somit erlangt zusätzlich zu oben 

ausgeführten Erwägungen des abstrak-

ten Vertrauensverhältnisses und der fi-

nanziellen Missbrauchsgefahr die 

Struktur einer eher zentralistischen Or-

densgemeinschaft auch eine rein tat-

sächlich-konkrete Bedeutung, da ein 

Vertrauensverhältnis eine örtliche Nähe 

voraussetzen würde.

Vielmehr würde es eher problematisch 

sein, das Ordensmitglied zum Betreuer 

zu erwählen, das die jeweilige Nieder-

lassung leitet. Daraus wird ersichtlich, 

dass der Höhere Obere in der Regel der 

weniger mit dem Problem der Interes-
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senkollision Belastete sein wird. Dieser 

muss mithin allein schon aus rein tat-

sächlichen - und zusätzlich zu den für 

alle anderen Konstellationen vorliegen-

den -  Gründen aus dem Ausschluss 

des§ 1897 III BGB ausscheiden.

b) Vergleich der Ordenslebensform mit 
der Familie, Art. 6 GG. Überdies stellt 

das Leben in einer Ordensgemeinschaft 

für Ordensmitglieder faktisch eine Fa-

milie dar. Dies ist die zwingende Kehr-

seite des Versprechens der Ehelosigkeit. 

In Bezug auf das Aufeinandertreffen 

von „Familienmitglied“ und „Betreu-

ung“ hat das BVerfG im Hinblick auf 

Art. 6 II GG bereits eine Ausnahme an-

erkannt, für den Fall, dass die Ge-

schäftsführerin der Einrichtung, in 

welcher der Betreute lebt, die Mutter 

desselben ist.18 Dies ist in der Frage der 

Betreuungsbestellung eines Ordensmit-

glieds zumindest vergleichend heranzu-

ziehen. Ferner ist es Wesenselement von 

Ordensgemeinschaften, der Familie 

vergleichbar füreinander Sorge zu tra-

gen. Die Personenfürsorge ist - ver-

gleichbar der elterlichen Fürsorge nach 

§ 1626 BGB - nach can. 618 CIC explizit 

Aufgabe des Höheren Oberen.19 Die Ver-

gleichbarkeit der Ordenslebensform mit 

der Familie wurde zumindest in steuer-

rechtliehen Belangen auch höchstrich-

terlich durch den BFH bestätigt. Dem-

nach besteht zwischen einem Orden 

und seinen Mitgliedern ein „familien-

ähnliches Verhältnis eigener Art“.20

c) Selbstbestimmungsrecht der Kirche, 
Art. 140 GG iVm Art. 137 III WRV. Fer-

ner begegnet ein Ausschluss eines Hö-

heren Oberen von der Betreuung eines 

Ordensmitglieds auch grundsätzlichen 

verfassungsrechtlichen Bedenken. Nach 

Art. 140 GG iVm Art. 137 III WRV ha-

ben die Kirchen das Recht, ihre rechtli-

chen Angelegenheiten weitgehend 

allein zu regeln. Dieses Selbstbestim-

mungsrecht steht unstrittig zumindest 

den Ordensgemeinschaften zu, die vor 

Inkrafttreten der Weimarer Reichsver-

fassung Körperschaften des öffentli-

chen Rechts waren.21 Auch für Ordens-

gemeinschaften, auf die dies nicht 

zutrifft, ist nach der Rechtsprechung 

des BVerfG von der Anwendung auszu-

gehen, da hiernach nach Art. 140 GG 

iVm Art. 137 III WRV nicht nur die or-

ganisierte Kirche und die rechtlich 

selbstständigen Teile dieser Organisati-

on, sondern alle der Kirche in bestimm-

ter Weise zugeordneten Einrichtungen 

ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform 

Objekte sind, bei deren Ordnung und 

Verwaltung die Kirche grundsätzlich 

frei ist, wenn sie nach kirchlichem 

Selbstverständnis ihrem Zweck oder 

ihrer Aufgabe entsprechend berufen 

sind, ein Stück Auftrag der Kirche in 

dieser Welt wahrzunehmen und zu er-

füllen.22 Die ordensinterne Betreuung 

im Alter und in Krankheit ist ein We-

senselement des Ordenslebens.23 Es ist 

mithin nicht ersichtlich, durch welche 

Ausnahme dieser Teilaspekt nicht dem 

Selbstbestimmungsrecht der Kirche un-

terfallen sollte.

In diesem Zusammenhang zeigen auch 

vergleichende Blicke in andere Rechts-

gebiete, dass das Selbstbestimmungs-

recht der Kirche weitgehende Konse-

quenzen hat. So sind konsequenterweise 

Ordensmitglieder nach § 5 I 1 Nr. 3 SGB 

VI von der gesetzlichen Rentenversiche-

rung befreit, da die Ordensgemeinschaft 

die Sorge24 - in diesem Zusammenhang 

die Altersvorsorge - für sie wahrnimmt.

Ferner entfaltet das Selbstbestimmungs-
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recht der Kirche in anderen Rechtsge-

bieten sogar Auswirkungen auf nicht 

dem kirchlichen Hoheitsbereich unter-

liegenden Personen, allen voran im Ar-

beitsrecht.25 Wenn also das Selbstbe-

stimmungsrecht der Kirche sogar 

Regelungskraft in das weltliche Recht 

hinein und auf Dritte entfalten kann, 

muss es im rein innerkirchlichen Be-

reich erst recht volle Entfaltung finden.

Im Vergleich zu den genannten - im 

Übrigen hochpolitischen - Beispielen 

Rentenversicherung und Arbeitsrecht 

wäre es folglich hochgradig inkonse-

quent, das Betreuungsrecht als nicht 

vom Selbstbestimmungsrecht der Kir-

che umfasst anzusehen.

d) Religionsfreiheit, Art. 4 GG. Nicht 

zuletzt griffe ein Ausschluss eines Or-

densmitglieds auch in die nach Art. 4 

GG geschützte Religionsfreiheit des Be-

treuten ein. Zu dieser gehört nach dem 

BVerfG nicht nur die Freiheit, einen 

Glauben zu haben, sondern auch die 

Freiheit, nach den eigenen Glaubens-

überzeugungen zu leben und zu han-

deln26 Ein Ordensmitglied hat sich ge-

r a d e  b e w u s s t  a u s  r e l i g i ö s e r 

Überzeugung für die Eingliederung in 

eine verfasste Ordensgemeinschaft mit 

ihren Regeln entschieden. Es wäre auch 

absurd - abgesehen von den verfas-

sungsrechtlichen Bedenken -, ihm den 

Schutz dieser Regeln just im Moment 

seiner Betreuungsbedürftigkeit und 

Hilflosigkeit zu entziehen und würde 

seinen Willen ins Gegenteil verkehren.

III. Fazit

Nach Ansicht des Verfassers ist jegli-

cher gesetzliche Schutzzweck des § 

1897 III BGB dem Wesen einer Ordens-

gemeinschaft inhärent und demnach 

entfallen. Überdies überlagert das 

Selbstbestimmungsrecht der Kirche die 

staatlichen Regelungen. Zudem führt 

ein Vergleich mit der Lebensform der 

Familie in Verbindung mit der verfas-

sungsrechtlichen Rechtsprechung 

hierzu zu dem Ergebnis, dass eine ge-

setzliche Beschränkung der Betreu-

ungsmöglichkeit nicht nur unnötig, 

sondern sogar verfassungswidrig wäre. 

Dies gilt auch im Hinblick auf die Reli-

gionsfreiheit des betreuten Ordensmit-

glieds nach Art. 4 GG. Selbst bei Außer-

achtlassung dieser Argumente entfiele 

bei vielen Konstellationen bereits die 

Tatbestandvoraussetzung „Heim“ des § 

1897 III BGB und in allen diejenige des 

Abhängigkeitsverhältnisses.

Im Ergebnis können Ordensmitglieder 

nicht von Betreuung von anderen Or-

densmitgliedern nach § 1897 III BGB 

ausgeschlossen sein. Dies gilt auch für 

Höhere Obere unabhängig von der Or-

ganisationsform der Ordensgemein-

schaft, also sowohl bei eher zentralis-

tisch strukturierten als auch bei 

monastischen Ordensgemeinschaften.
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cher Genehmigung des Verlags C.H. Beck.
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